
  

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT HARTBERG-FÜRSTENFELD  

Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld 

 

 

➔ Anlagenreferat  
 

 

Bearb.: Mag. Sabine Hatzl 

Tel.: +43 (3332) 606-223 

Fax: +43 (3332) 606-550 

E-Mail: bhhf-anlagenreferat@stmk.gv.at 

Bei Antwortschreiben bitte 
Geschäftszeichen (GZ) anführen 

GZ:  BHHF-343106/2024-440   Hartberg, am 10.06.2025 

Ggst.: Jägerprüfung 2025 

 
 

 8230 Hartberg ● Rochusplatz 2 
Montag bis Donnerstag von 7:00 bis 15:00 Uhr und Freitag von 7:00 bis 12:30 Uhr 

  https://datenschutz.stmk.gv.at ● UID ATU37001007 
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG: IBAN AT312081518200180000 ● BIC STSPAT2G 
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Verlautbarung 

Die Wiederholungsprüfung – theoretische Teilprüfung zur Erlangung der ersten Jagdkarte im 

Bezirk Hartberg-Fürstenfeld finden am Samstag, den 06.09.2025, um 08:00 Uhr in der 

Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld statt: 

 

Die Wiederholungs-Schießprüfung – praktische Teilprüfung findet im Anschluss an die mündliche 

Prüfung am Samstag, den 06.09.2025, um 11:00 Uhr beim Schießstand in Puchegg statt. 

 

Die Prüfungsbewerber*innen haben das Ansuchen um Zulassung zur Prüfung bis spätestens 20.08.2025 

bei der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld einzureichen. Das Ansuchen hat die genauen 

Personalien des Prüfungswerbers/der Prüfungswerberin (Vor- und Zuname, Adresse, Geburtsdatum, 

Geburtsort) zu enthalten. Weiters ist ein Nachweis der geistigen und körperlichen Eignung (Gutachten 

eines Allgemeinmediziners/einer Allgemeinmedizinerin), ein Nachweis der Vertrauenswürdigkeit 

(Strafregisterauszug) und ein Meldezettel vom zuständigen Gemeindeamt mitzubringen.  

 

Die Prüfungswerber*innen haben sich bei der Prüfung mit einem Lichtbildausweis auszuweisen und die 

Prüfungsgebühr sowie die Verwaltungsabgabe vor der Prüfung zu erlegen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Bezirkshauptfrau i.V. 

 

Mag. Sabine Hatzl 

(elektronisch gefertigt)  
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Ergeht an: 

1. Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld - Büro der Bezirkshauptfrau, Rochusplatz 2, 

8230 Hartberg, mit der Bitte um Kundmachung auf der Homepage, per E-Mail 

2. Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, Rochusplatz 2, 8230 Hartberg, mit dem 

Ersuchen, die Verlautbarung an der Amtstafel kundzumachen, per E-Mail 
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